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Ubergabe der Festschrift an Professor Dr. Dr. h.c. mult. Peter-
Christian Miiller-Graff

Lena Gerold und Thomas Raff"

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian
Miiller-Graff wurde am 29. September 2015
70 Jahre alt. Aus diesem Anlass iibergaben
ihm Schiiler und Freunde am 16. Oktober
2015 in der Aula der Alten Universitdt Hei-
delberg seine Festschrift mit dem Titel ,,Pri-
vatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht:
Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in
der europdischen Integration*, deren Heraus-
geber Prof- Dr. Cordula Stumpf, Prof. Dr.
Friedemann Kainer und Prof. Dr. Christian
Baldus sind.

Die Leser dieser Zeitschrift kennen den Jubi-
lar bestens. Mancher wird ihn allerdings nicht
unmittelbar oder jedenfalls nicht iiber léngere
Zeit als Lehrer erlebt haben. Dazu seien ein
paar Worte erlaubt, denn die Verfasser ken-
nen ihn teils aus jahrelangen Vorlesungsbesu-
chen. Anschlieend wird der Verlauf des
Festakts skizziert.

Der Jubilar als Lehrer

Miiller-Graff lehrt an der Ruprecht-Karls-
Universitdt Heidelberg Biirgerliches Recht,
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschafts-
recht, Europarecht und Rechtsvergleichung.
Das diirfen die Studierenden ernst nehmen.
Der Jubilar lehrt nicht Kartell-, Fusionskon-
troll-, Wettbewerbs-, Urheberrecht, gesetzli-
che Schuldverhiltnisse oder dhnliches jeweils
isoliert als solche. Die Vorlesungen heiflen
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vielmehr etwa ,,Europdisches Binnenmarkt-
recht (Marktgrundfreiheiten, Kartellrecht,
Lauterkeitsrecht), ,,Deutsches, européisches
und internationales Wirtschaftsrecht und
Wirtschaftsverfassung® oder ,,Das Recht des
geistigen Eigentums®. Eine gesellschafts-
rechtliche Vorlesung bei Miiller-Graff heif3t
ferner schlicht ,,Gesellschaftsrecht™ und eine
Ubung im Biirgerlichen Recht fiir Fortge-
schrittene ist bei ihm wirklich eine ,,Grof3e*
Ubung.

Dabhinter stecken die Bemithungen des Jubi-
lars, aus der Tiefe des Wirtschaftsrechts Sys-
temverbindungen aufzuzeigen, aktuelle Fra-
gen aus der Rechtswissenschaft, der Wirt-
schaft und der Politik im System zu verorten,
um auf dieser ,,Systemspur — um ein Bild
des Jubilars zu gebrauchen — dem interessier-
ten Studierenden den ganzen Reichtum des
Wirtschaftsrechts zu vermitteln. Das An-
schauungsobjekt ist eben nicht moglichst
klein zu wihlen, sondern moglichst grof. Nur
dann kann man jeden denkbaren Fall ver-
niinftig (praktisch wie wissenschaftlich) ein-
ordnen.

Miiller-Graff schafft es etwa, in einer Doppel-
stunde das System der Geschiftsfithrung oh-
ne Auftrag zu vermitteln, aus der Tiefe des
Biirgerlichen Gesetzbuches alle (!) Verweise
auf §§ 677 ff. Biirgerliches Gesetzbuch zu
présentieren, um so die praktische Relevanz
der Vorschriften hervorzuheben. Zur Vermitt-
lung von solchem Systemwissen braucht er
nicht jede Stunde mehrere Félle; ihm reicht
ein ,,GroBer” Fall fiir mehrere Stunden. Kein
Student, der bei ihm war, wird den Flugreise-
Fall oder den Fleet-Fall je wieder vergessen;
nicht als auswendig zu lernenden Standard-
fall, sondern als Probe am System.

Was bedeutet all das fiir die Studierenden? Je
héufiger sie die Vorlesungen des Jubilars be-
suchen (das heifit auch mehrmals die nur
scheinbar selbe), desto mehr Querverbindun-
gen er6ffnen sich ihnen. Wichtiger aber noch:
Sie werden verstehen, was die Ausbildung
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Peter-Christian Miiller-Graff als Autor und Her-
ausgeber

Stefan SIMONIS, Cheflektor, Nomos Verlag, Ba-
den-Baden

Vorstellung und Ubergabe der Festschrift

ehem. o. Univ.-Prof. Dr. iur. utr. Cordula

STUMPF

Festvortrige

Subsidiaritit — Europa vom Kopf auf die FiifSe
stellen

Dr. h.c. Erwin TEUFEL, Ministerprasident a.D.
des Landes Baden-Wiirttemberg

Grundlagen und Grenzen der Mitgliedschaft
Deutschlands in der Europdischen Union

0. Univ.-Prof. Dr. iur. Peter Michael HUBER,
Richter des Bundesverfassungsgerichts

Schlusswort

0. Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. iur. h.c. mult. Peter-
Christian MULLER-GRAFF

zum Volljuristen bedeutet und warum man
genau ihn braucht. Sie konnen sich also nur
wiinschen, dass der Jubilar noch moglichst
lange moglichst viele seiner Systemvorlesun-
gen hilt.

Ubergabe der Festschrift

Schiiler und Freunde dieses Lehrers, For-
schers und Politikers des Rechts konnten ihm
seine Festschrift natiirlich nur in einem gro-
Ben Rahmen iibergeben. Unter den Gésten
des Festakts, zu dem die Herausgeber einge-
laden hatten, befanden sich neben der Heidel-
berger Professorenschaft und ausldndischen
Kollegen und Freunden des Jubilars auch der
ehemalige baden-wiirttembergische Minister-
président Dr. Erwin Teufel und Prof. Dr. Peter
Michael Huber, Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts.

Nachdem ein Heidelberger Streichquartett
mit Edward Elgars ,,Pomp and Circumstance
March No. 1 den Festakt eroffnet hatte, be-
tonte Prof. Dr. Bernhard Eitel, Rektor der
Universitdt Heidelberg, in seinem Gruflwort
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die Besonderheit eines solchen Festaktes.
Festschriften seien an vielen Fakultiten aus
der Mode gekommen, nicht aber so bei den
Juristen. Diese seien in der Sprache geiibt. In
diesem Sinne wiirdigte Eitel den Jubilar als
Verfechter deutscher Rechtssprache. Er nann-
te ihn eine Institution Heidelbergs und einen
dartiber hinausgehenden ,,Global Player*.

Es folgte die Begriilung durch den Dekan der
Juristischen Fakultdt Heidelberg, Prof. Dr
Christian Hattenhauer. Er verglich den Fest-
akt mit der Ehrung eines Barockfiirsten und
sprach Miiller-Graff seinen Dank fiir dessen
Verdienste insbesondere an der Juristischen
Fakultdt aus. Er habe die Fakultdt als Dekan
mit Ruhe und Beharrlichkeit durch schwere
Zeiten gefiihrt. Auch nach seinem Dekanat
habe er die Juristische Fakultdt entscheidend
geprigt und zur Kollegialitidt unter den Hei-
delberger Professoren beigetragen. Hatten-
hauer schloss mit dem Hinweis, dass die Fa-
kultét sich keine Sorgen um die Zukunft ma-
chen miisse, wenn sie auch weiterhin das
vom Jubilar geschitzte ,,quidquid agis, pru-
denter agas et respice finem™ beherzige.

Im Weiteren wandte sich Prof. Dr. Dr. h.c.
Thomas Pfeiffer, Mitglied des Universititsra-
tes, an den Jubilar und die Festversammlung.
Er habe Miiller-Graff nicht nur als herausra-
genden Kollegen und Wissenschaftler, son-
dern auch als Dekan, als Vorsitzenden der zi-
vilrechtlichen Fachgruppe und in seiner Zeit
als Prorektor fiir internationale Beziehungen
als tragende und prégende Figur in der Au-
Benpolitik von Fakultit und Universitdt mit
Wirkkreisen unter anderem in Budapest,
Cambridge, Krakau und Montpellier erlebt.
Pfeiffer zufolge bildet Miiller-Graff ein ,,Ge-
samtkunstwerk®. Thn leite bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben stets das beharrliche
Streben nach einer unabhédngigen Ordnung
und Struktur fiir die Bedingungen wissen-
schaftlichen Forschens und Lehrens. Miiller-
Graft habe wie kaum ein Zweiter den privat-
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rechtlichen Kern des ecuropdischen Wirt-
schaftsverfassungsrechts ~ herausgearbeitet.
Die Einheitlichkeit des Wirkens des Jubilars
zeige sich in dessen wissenschaftlichem Werk
und der Féhigkeit, dieses in ,,pragende Be-
griffsbildungen® umzusetzen.

Es folgte die Laudatio von Prof. Dr. Friede-
mann Kainer zum Thema ,,Peter-Christian
Miiller-Graff als Forscher und Lehrer”. Er
zihlte zundchst die wissenschaftlichen Ertra-
ge des noch nicht abgeschlossenen Forscher-
lebens seines akademischen Lehrers auf: 654
Titel, darunter 117 Einzeltitel in Form von
Monografien, Kommentarbeitragen oder Her-
ausgeberschaften sowie 457 Einzelbeitrage
als Aufsitze und Buchbeitrdge und zahlreiche
Rezensionen. Das geistige Werk Miiller-
Graffs sei geprdgt worden von seinen akade-
mischen Lehrern Ludwig Raiser und Wern-
hard Mdschel. Von Raiser moge das ,,Institu-
tionen- und Systemdenken®, von Mdschel die
,ordoliberale Perspektive” stammen. Beide
Linien verbdnden sich in der wissenschaftli-
chen Forschung Miiller-Graffs und ermdg-
lichten eine ,,Versohnung individueller Frei-
heit mit dem institutionell Notwendigen, dem
Gemeinwohl“. In Miiller-Graffs Habilitati-
onsschrift ,,Unternehmensinvestitionen und
Investitionssteuerung im Marktrecht* fianden
sich diese Ansdtze auf einer eigenen Ent-
wicklungsstufe. Er betrachte seit jeher Privat-
recht, Wirtschaftsrecht und staatliche Regu-
lierung in der Kategorie eines Rechtssystems,
das sich in der Entwicklung seines Werkes
nach und nach erweitere und verfeinere, all
die unterschiedlichen Themen miteinander
sinnvoll verbinde und die Gemeinwohlhori-
zonte immer stirker von der europdischen
und auch internationalen Ebene her beschrei-
be. Miiller-Graff habe etwa 1987 den bis heu-
te géngigen Begriff des Gemeinschaftsprivat-
rechts geprdgt. Und die von 1990 an iiber-
nommene Kommentierung der Warenver-
kehrsfreiheit im GroBkommentar von der
Groeben! sei nach wie vor ein Schliisselwerk

1 Hans von der Groeben/Jiirgen Schwarze/Armin Hatje (Hrsg.): Européisches Unionsrecht, 7. Auflage, Baden-

Baden 2015.
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fiir das Verstdndnis der Warenverkehrsfrei-
heit. Kainer zdhlte weiterhin Kommentierun-
gen der Niederlassungs- und Dienstleistungs-
freiheit sowie des Kartell- und Beihilfen-
rechts auf. Mit der vom Jubilar entscheidend
mitgeprigten Herausgabe einer zehnbéndigen
Enzyklopéddie habe dieser einen Beitrag zur
Einheits- und Systembildung im Europarecht
leisten wollen.

Unmittelbar nach dem Fall des Eisernen Vor-
hangs habe Miiller-Graff die historische Be-
deutung des Augenblicks fiir das zukiinftige
Zusammenwachsen Europas erkannt und sich
wissenschaftlich mit der deutschen Wieder-
vereinigung aus europdischer Sicht, vor allem
mit der Osterweiterung der Europdischen Ge-
meinschaft beziehungsweise Européischen
Union beschiftigt. Spatestens mit Inkrafttre-
ten des Maastrichter Vertrags habe Miiller-
Graff ein intensives wissenschaftliches Inter-
esse an der Europidischen Verfassungsent-
wicklung gezeigt. Ab dem Jahr 2000 sei das
europdische Verfassungsrecht zeitweise sogar
in den Mittelpunkt seines Wirkens geraten.

Kainer beschrieb weiterhin das Bild des
Rechtswissenschaftlers, das der Jubilar ver-
mittle. Miiller-Graff zufolge miisse ein
Rechtswissenschaftler selbst normbildend
sein und dem Gesetzgeber gewissermaflen
vordenken. Seine Werke und sein Fortschritt
erforderten Disziplin sowie wissenschaftliche
Neugierde. In diesem Sinne {iberzeuge
Miiller-Graff auch in seiner Funktion als Leh-
rer und sei stets interessiert an fruchtbaren
Rechtsgespriachen. Kainer endete mit einem
Zitat Raisers tiber Martin Wolff: ,,Was in der
zweitausendjdhrigen Geschichte unserer Wis-
senschaft zihlt, sind zuerst und zuletzt nicht
Lehrmeinungen, Methoden und Philosophe-
me, sondern die grofen Juristen.*

Im Weiteren sprach Prof. Dr. Christian Bal-
dus, Mitherausgeber der Festschrift und Fa-
kultatskollege Miiller-Graffs, zum Thema
,,Peter-Christian Miiller-Graff im internatio-
nalen Wissenschaftsdialog™. Baldus erklirte,
dass der Jubilar von Anfang an international
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gedacht und gelebt habe. Er habe mehrere be-
deutende Kooperationsprogramme der Fakul-
tét betreut und gefordert und sich bei vielen
informellen Auslandsangelegenheiten enga-
giert. Der Jubilar sitze deshalb nicht grundlos
der Kommission fiir Internationales der Uni-
versitit Heidelberg vor. Die ,,Weltoffenheit
und Reiselust® Miiller-Graffs seien keine
Konsequenz der derzeitigen elenden Situation
an den deutschen Universitédten, sondern viel-
mehr ein ,,Dienst an der deutschen Wissen-
schaft und an der internationalen Zusammen-
arbeit”. Im Rahmen von Diskussionen zu ak-
tuellen Fragen vergleiche Miiller-Graft die
verschiedenen Erfahrungen und setze sie in
groflere Zusammenhidnge. Dies habe sich ins-
besondere gezeigt, als der Jubilar mit Huber
erfolgreich daran mitgewirkt habe, die deut-
sche Juristenausbildung vor der sogenannten
Bologna-Reform zu bewahren. Miiller-Graff
sei ein ,,politischer Mensch, ein Mann der
Kultur und zugleich jemand, der an die Kraft
des Rechts glaubt®. Baldus betonte ferner die
Mehrsprachigkeit Miiller-Graffs. Er spreche
beinahe alle Sprachen der wichtigsten Partner
der Europdischen Union, verstehe weitere
und befasse sich auch mit solchen, die er
nicht spreche. Ebenso wisse er um den richti-
gen Einsatz der deutschen Sprache aufgrund
seiner umfassenden Orientierung. Internatio-
nalitét sei fiir Miiller-Graft ,,zunichst sprach-
liche und damit kulturelle, insbesondere
rechtskulturelle Vielfalt, so wie Integration
essenziell differenzierte Integration ist“. In-
ternationalitit bedeute fiir den Jubilar nicht
die Ersetzung von gutem Deutsch durch mé-
Biges Englisch, sondern vielmehr den richti-
gen Gebrauch der richtigen Sprache am rich-
tigen Ort. In Europa fordere er mit Weitblick
die deutsche und franzdsische Sprache, wisse
aber stets auch um gebotene Zuriickhaltung
und sensiblen Gebrauch des Deutschen dort,
wo die historische Prigung oder Belastung
des Ortes es verlangten.

Prof. Dr. Jerzy Pisulinski, Krakauer Freund
und Weggefdhrte des Jubilars, widmete sich
dem Thema ,,Eine besondere Beziehung. Pe-
ter-Christian Miiller-Graft als Architekt der
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deutsch-polnischen Freundschaft. Miiller-
Graff trage seit vielen Jahren zur Intensivie-
rung der Zusammenarbeit zwischen der Ru-
precht-Karls-Universitit Heidelberg und der
Jagiellonen-Universitdt Krakau bei. Seit 1998
halte der Jubilar Vorlesungen zum Europa-
recht an der dortigen Schule des Deutschen
Rechts. Mit der Emeritierung des Heidelber-
ger Kollegen Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter
Hommelhoff habe Miiller-Graff die Leitung
der vorgenannten Schule iibernommen. Er be-
miithe sich erfolgreich um die Beschaffung
von Mitteln fiir Stipendien fiir die besten Ab-
solventen, die eine Promotion an der Ru-
precht-Karls-Universitdt anstreben. Einige
dieser Doktoranden seien inzwischen habili-
tiert. Pisulinski nannte als wichtigste Errun-
genschaft Miiller-Graffs beim Aufbau der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen der Ruprecht-Karls-Universitit, der Jo-
hannes Gutenberg-Universitit Mainz und der
Jagiellonen-Universitdt die Griindung des
Europdischen Graduiertenkollegs. Das ge-
meinsame Promotionsprogramm (2001-2011)
sei das bislang einzige internationale Promo-
tionsprogramm im Bereich der Rechtswissen-
schaft, das von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft und dem polnischen Ministerium
fir Wissenschaft und Hohere Bildung ge-
meinsam finanziert worden sei. Im Rahmen
der Laufzeit dieses Programms hétten iiber 25
polnische und iiber 30 deutsche Promovenden
ihren Doktortitel erlangt. Pisulinski beschloss
seine Rede mit einer gemeinsamen Erinne-
rung. Am 1. Mai 2004 habe der Jubilar auf
dem Krakauer Marktplatz gemeinsam mit
polnischen Professoren und Studierenden den
Beitritt Polens zur Européischen Union gefei-
ert.

Prof. Dr. Cordula Stumpf, die erste Habilitan-
din Miiller-Graffs, stellte im Weiteren den
Entwicklungsprozess der Festschrift vor. Sie
dankte dem Nomos Verlag fiir Redaktion, Be-
ratung und Betreuung dieses Prozesses. Die
Autoren hitten durch Verstdndnis, Disziplin
und Kollegialitdt zur Realisierung der Fest-
schrift ebenfalls wesentlich beigetragen. Die
Finanzierung habe neben dem Nomos Verlag
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und Spendern, die nicht genannt werden
wollten, vor allem der Arbeitskreis Europdi-
sche Integration gewdhrleistet. Die Festschrift
schopfe ihren wissenschaftlichen Wert aus
ihrer Vielfalt. Alle gut 160 Autoren hitten
das ,,Bestreben, ein kleines Stiickchen Wahr-
heit ins Recht zu bringen, das Recht immer
wieder neu bewusst und damit diese unvoll-
kommene Welt ein bisschen zivilisierter zu
machen®.

Im Anschluss hieran hielt Teufel den ersten
Festvortrag zum Thema ,,Subsidiaritdt — Eu-
ropa vom Kopf auf die Fiie stellen®. Er
dankte zundchst Miiller-Graff fiir den vielfél-
tigen Rat im Rahmen von dessen Beraterté-
tigkeit ab 2002 fiir den Verfassungskonvent
zur Zukunft Europas. Teufel widmete sich im
Folgenden Europa. In einigen Landern seien
heutzutage europakritische Parteien am Wer-
ke, namentlich in Frankreich, Portugal, Spa-
nien und Griechenland. In Deutschland dage-
gen herrsche eine andere Situation. Die Biir-
ger seien fiir Europa, hitten dennoch in den
letzten Jahren eine gewisse ,,Europaskepsis®
entwickelt. Der europdische Gedanke sei zu
einem Zeitpunkt offener Wunden entstanden.
So habe Winston Churchill im Jahre 1946
seine erste Europa-Rede gehalten und die
Vereinigten Staaten von Europa gefordert.
Die Deutschen und die Franzosen hitten da-
mit beginnen miissen. So seien die Europdi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft und spéter die
Europiische Union entstanden, welche sich
als Friedensgemeinschaften verstiinden. In
Deutschland ergebe sich heute eine Zustim-
mungsquote zur Europdischen Union von 70
bis 80 Prozent.

Als einen Grund fiir die zugleich vorliegende
Skepsis der deutschen Biirger nannte Teufel
die Entwicklung des Euro. Helmut Kohl und
Theo Waigel hitten vergeblich eine politische
Union gefordert. Als Ersatz hitten sie jedoch
wesentliche Stabilitdtskriterien fiir die Ein-
filhrung des Euro durchgesetzt. Wéren die
Stabilitdtskriterien eingehalten worden, so
wire es nicht zur Krise des Euro gekommen.
Als einen weiteren Grund der Krise nannte
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Teufel das zentralistische Gebilde der
Européischen Union. Die Europdische Union
kiimmere sich um die falschen Fragen. Rich-
tige Fragen seien solche, die liber die Kraft
des Nationalstaates hinausgingen. Teufel pla-
dierte insoweit fiir die strikte Einhaltung des
Subsidiarititsprinzips. Europa habe sich um
die richtigen Aufgaben zu kiimmern, nament-
lich um grofle Herausforderungen wie das
derzeitige Fliichtlingsproblem. Teufel been-
dete seinen Festvortrag mit der These: ,,Jeder,
der bei Verstand ist, ist Europder.*

Es folgte der zweite Festvortrag zum Thema
,,Grundlagen und Grenzen der Mitgliedschaft
Deutschlands in der Europdischen Union“
von Huber. Die Geltung des Unionsrechts be-
ruhe auf einem nationalen Anwendungsbe-
fehl. Die Europiische Union sei kein Staat,
sondern ein Staatenbund, der seine Grundla-
gen in volkerrechtlichen Vertrdgen habe. Die
Mitgliedstaaten blieben Herren der Vertrége.
Das Bundesverfassungsgericht ziehe die
Grenze der offenen Staatlichkeit. Insbesonde-
re seien das Integrationsprogramm und die
Verfassungsidentitit zu wahren. Mit der Kon-
trolle der Wahrung des Integrationspro-
gramms sorge das Bundesverfassungsgericht
fiir die Einhaltung des Demokratieprinzips.
Ausbrechende Rechtsakte wiirden einer Ul-
tra-vires-Kontrolle unterzogen. Huber nannte
insoweit den ,,Honeywell-Bf:schluss“2 sowie
die Vorlagefragen des Bundesverfassungsge-
richts zum ,,OMT-Beschluss*.

Die Wahrung der Verfassungsidentitit werde
durch Art. 79 Abs.3 Grundgesetz (GG) ge-
schiitzt. Die Menschenwiirde sei integrations-
fest. Es seien erstmalig in der Prdambel des
GG von 1949 Grenzen gesetzt worden zur er-
folgreichen Etablierung des demokratischen
Rechtsstaats. In den 1970er und 1980er Jah-
ren sei der Verfassungspatriotismus gewach-
sen. Die Identitdt des GG sei ein Eigenwert,
den es zu verteidigen gelte. Huber ging inso-
weit auf die Bundesverfassungsgerichtsent-
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scheidungen ,,Solange I und I11*? ein. Das GG
habe uniiberwindliche Hiirden. Hierzu enthal-
te Art.23 Abs. 1 S.3 GG eine ausdriickliche
Kodifizierung. Problematisch sei jedoch der
Gewahrleistungsgehalt der Verfassung, insbe-
sondere eine Konkretisierung der Grundsitze
aus Art. 1 und 20 GG. Im Rahmen der Euro-
und Finanzkrise hdtten die in Art. 20 GG nie-
dergelegten Grundsitze konkretisiert werden
miissen. Der Bundestag sei dem Volk gegen-
iiber verantwortlich, {iber Einnahmen und
Ausgaben zu entscheiden. Es ldge insoweit
eine Verletzung vor, wenn der Bundestag das
Budgetrecht nicht mehr in eigener Verantwor-
tung ausiiben konne.

Man blicke auf eine vierzigjahrige Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zurtick.
Diese lasse keinen Euroskeptizismus erken-
nen. Andere Linder hitten den Ansatz der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts tibernommen. So habe das tschechische
Verfassungsgericht eine Entscheidung des
Europiischen Gerichtshofs als Ultra-vires-
Akt qualifiziert. Huber bezog sich weiterhin
auf eine Entscheidung des britischen Su-
preme Courts vom 22. Januar 2014. Huber
beendete sein Pladoyer mit Blick auf den Na-
tionalstaat. Dieser bleibe. Er sei Gewihrleis-
tungsgarant fiir innere und duflere Sicherheit.

Zuletzt richtete der Jubilar seinen Dank an
die Festversammlung. Miiller-Graff ging zu-
nichst der Frage nach, was ihn als ,,Zivil-
rechtler* zum Europarecht und zur europi-
ischen Integration gefiihrt habe. Der Grund
dafiir sei in seiner Generation zu finden, die
einer Friedensperiode mit grolen konstrukti-
ven Aufgaben entstamme. Im Hinblick auf
das zerstorte Land und den getrennten Konti-
nent sei ein funktionsfahiges, lebensfihiges
Gemeinwesen erforderlich gewesen. Einen
wesentlichen Schritt habe insoweit die Wie-
dervereinigung ausgemacht. Das Gelingen
der Union sei insbesondere von den Privaten
abhingig.

2 BVerfG: Beschluss des Zweiten Senats vom 6. Juli 2010, 2 BVR 2661/06.

3 BVerfGE 37, 271; BVerfGE 73, 339.
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Fiir das Gemeinwesen sei auch das Bundes-
verfassungsgericht als ,,berufener lebendiger
Geist* von wesentlicher Relevanz. Die Klug-
heit von Richtern mache einen Teil der Quali-
tdt von Gemeinwesen aus. Danach widmete
sich der Jubilar seiner Universitit, deren

Arbeitskreis Europdische Integration * Tagungen

,,Traditionsglanz das Gehduse von Wissen-
schaft” bilde. Sie biete eine ,,gedankliche, ge-
deihliche Gesamtatmosphire frischer Geister
und sei Basislager fiir 6ffentliche Aufgaben®.
Miiller-Graff endete mit seinem Dank, der
Universitdt angehoren zu diirfen.
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	Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff wurde am 29. September 2015 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass übergaben ihm Schüler und Freunde am 16. Oktober 2015 in der Aula der Alten Universität Heidelberg seine Festschrift mit dem Titel „Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht: Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration“, deren Herausgeber Prof. Dr. Cordula Stumpf, Prof. Dr. Friedemann Kainer und Prof. Dr. Christian Baldus sind.
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